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Aufgaben

S)rggim)6@ai
Organe

Versammlung

Rechte
Stimmrecht

Information

Initiative

1 1 Die Burgergemeinde erfüllt alle in Art. 112 Abs. 2 des Gemein-
degesetzes aufgezählten Aufgaben.

2 Sie kann zudem alle Aufgaben wahrnehmen, die nicht von der Ein"
wohnergemeinde, deren Unterabteilungen, vom Kanton oder vom Bund
abschtiessend beansprucht werden.

Art. 2 Die Organe der Burgsrgemeinde sind;
a) Die Stimmberechtigten,
b) der Burgerrat,
c) die Kommissionen, soweit sie entscheidbefugt sind,
d) das Rechnungsprüfungsorgan
e) das zur Vertretung der Burgergemeinde befugte Personal.

Art. 3 1 Der Burgerrat lädt die Sfimmberechtigfen zur Versammlung ein
- im ersten Halbjahr, um die Jahresrechnung zu beschliessen;
- im zweiten Halbjahr, um das Budget der Erfolgsrechnung zu be-

schliessen, wenn dieser nicht bereits in der Frühlingsversammlung be-
schlössen wurde;

- innert sechzig Tagen, wenn ein Zehntel der Stimmberechtigten dies
schriftlich verlangt.

2 Der Burgerrat kann zu weiteren Versammlungen einladen.

3 Der Burgerrat setzt die Versammlungen so an, dass möglichst viele
Sfimmberechtigfe daran teilnehmen können.

Alt 4 Stimmberechtigt ist, wer
- in der Einwohnergemeind® Höchstetten wohnhaft ist
- in kantonalen Angelegenheiten stimm berechtigt ist
- das Bürgerrecht der Burgergemeinde Höchstetten besitzt

mit einem Bürger verheiratet ist

Art. g Die Bevölkerung hat Anspruch auf Information, soweit nicht über-
wiegende öffentliche oder private Interessen entgegenstehen.

Art. ® 1 Die Stirn m berechtigten können die Behandlung eines Geschäfts
verlangen, wenn es in ihre Zuständig keit fällt.

2 Die initiative ist gültig, wenn sie
- von mindestens dem zehnten Teil der Stimmberechtigten unteReich-

net ist,
innert der Frist nach Art. 7 eingereicht ist,

- eine vorbehaltlose Rückzugsklausef sowie die Namen der Rückzugs-
berechtigten enthält,

- nicht mehr als einen Gegenstand umfasst,
- entweder als einfache Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf
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Anmeldung

Einreichungsfrist

Ungültigkeit

Behandlungsfrist

Konsultativabstimmung

Petition

Ig®

Wahlen

ausgestaltet ist und
- nicht rechtswidrig oder undurchföhrbar ist.

T 1 Der Beginn der Unterschriftensammlung ist dem Burgerrat
schriftlich anzuzeigen.

2 Die Initiative ist spätestens sechs Monate nach Anmeldung beim Bur-
gerrat einzureichen.

3 Ist die Enitigrtive eingereicht, können die Unterzeichnenden ihre Unter-
schrift nicht mehr zurückziehen.

Art 8 1 Der Burgerrat prüft, ob die Initiative gültig ist.

2 Fehlt eine Voraussetzung nach Art. 6 Abs. 2, verfügt der Burgerrat die
Ungültigkeit der Initiative, soweit der IVJangef reicht. Er hört das initiativ-
komitee vorher an.

Art. §1 Der Burgerrat unterbreitet der Versammlung die initiative innert
acht Monaten seit der Einreichung.

DO 1 Der Burgerrat kann die Versammlung einladen, sich zu Ge-
schaften zu äussern, die nicht in ihre Zuständigkeit fallen.

2 Er ist an diese Stellungnahme nicht gebunden.

3 Das Verfahren ist gleich wie bei Abstimmungen (Art. 51ff).

Sachgeschäffe

11 1 Jede Person hat das Recht, Petitionen an Burgergemeindeor-
gane zu richten.

2 Das zuständige Organ hat die Petition innerhalb eines Jahres zu prü-
fen und zu beantworten.

Art 12 Die Versammlung wählt:
a) den Präsidenten (der Versammlung und des Rates in einer Person)
b) die übrigen Mitglieder des Burgerrafes
c) das Rechnungsprüfungsorgan
d) die Mitglieder der ständigen Kommissionen, soweit dies in Anhang I

vorgesehen ist
e) den Sekretär
f) den Finanzverwalter

Art. 13 1 Die Versammlung beschliesst:
a) die Annahme, Abänderung und Aufhebung von Reglementen
b) Anpassungen im Handbuch Forst, in der Gemeinwerkordnung und im

Anhang IV Entschädigungen,
c) das Budget der Erfolgsrechnung
d) die Jahresrechnung
e) soweit Fr. 5000.00 übersteigend;

neue Ausgaben,
- von Gemeindeverbänden unterbreitete Sachgeschäfte,
- Bürgschaftsverpflichtungen und ähnliche Sicherheitsleistungen,
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Erfüllung durch Dritte

Wiederkehrende Aus-
gaben

Nachkredite
a) zu neuen Ausgaben

- Rechtsgeschäfte über Eigentum und beschränkte dingliche Rechte
an Grundstücken
Finänzanlagen in Immobilien,

- Beteiligung an juristischen Personen des Privatrechts mit Ausnah-
me von Anlagen des Finanzvermögens,
Verzicht auf Einnahmen,

- Gewährung von Darlehen mit Ausnahme von Anlagen des Finanz-
Vermögens,

-Anhebung oder Beitegung von Prozessen oder deren Übertragung
an ein Schiedsgericht Massgebend ist der Streitwert,

- Entwidmung von Veruvaltungsvermögen
f) Zusicherung des Bürgerrechts
g) Entscheid über die Ausführung ausserordentliche Werke und An-

Schaffungen mit einer Kostensumme von über CHF 1'000.00.
h) Beschlussfassung über die Vergebung der Holzrüstung im Akkord

oder in Regie und die Genehmigung des Holzschlages
i) Beschlussfassung über den Beitritt zu einem wirtschaftlichen Verband

und die Wahl der abzuordnenden Vertreter.
j) legt zusammen mit dem Budget der Erfolgsrechnung fest, ob und in

welcher Höh® im nächsten Nutzungsjahr ein Barnufzen ausgerichtet
werden soli.

k) entscheidet anhand der Jahresrechnung, ob der Holznutzen bar aus-
gezahlt wird und ob die Losgrösse angepasst werden muss,

l) entscheidet über die Weiterbelastung oder Aufteilung der Rüstkosten,
welche bei der Losholzerstellung entstehen

m) alle Stellen, die die Ausgabenkompetenz des Burgerrates über-
schreiten

n) genehmigt den jährlichen Gemeinwerkeinsafzplan

2Auszahlungen sowie Sterenvergabe darf nur bei Ertragsüberschuss er-
folgen. Bei Aufwandüberschuss müssen die Bezüger die Rüstkosten
übernehmen.

Art. 141 Die Zuständigkeit zur Übertragung von Aufgaben an Dritte rich-
tet sich nach der damit verbundenen Ausgabe.
2Art und Umfang der Übertragung sind in einem Reglement zu regeln,
wenn diese
a) zur Einschränkung von Grundrechten führen kann,
b) eine bedeutende Leistung betrifft oder
c) zur Erhebung von Abgaben ermächtigt.

Art. '35 Die Ausgabenbefugnis für wiederkehrende Ausgaben ist 5 Mal
kleiner als für einmalige.

Art, Iß 1 Das für einen Nachkredit zuständige Organ bestimmt sich, in-
dem der ursprüngliche Kredit und der Nachkredit zu einem Gesamtkredit
zusammengerechnet werden.

2 Den Nachkredit beschtiesst dasjenige Organ, das für den Gesamtkredit
ausgabenberechtigt ist.

3 Beträgt der Nachkredit weniger als 10 Prozent des ursprünglichen Kre-
dits, beschliesst ihn immer der Burgerrat.
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b) zu gebundenen Aus-
gaben

c) Sorgfaltspflicht

Abgaben

Burgerrat

Befugnisse

Organisation

Art. 17 1 Nachkredife zu gebundenen Ausgaben beschliesst der Burger-

2 Der Beschluss über den Nachkredit ist zu publizieren, wenn der Ge-
samtkredit die ordentliche Kreditzuständigkeit des Burgerrats für neue
Ausgaben übersteigt.

Aot l® 1 Der Nachkredit ist einzuholen, bevor sich die Gemeinde Dritten
gegenüber weiter verpflichtet.

2 Wird ein Nachkredit erst beantragt, wenn die Gemeinde bereits ver-
pflichtet ist, kann sie abklären lassen, ob die Sorgfaitspflicht verletzt
worden ist und ob weitere Schritte einzuleiten sind. Haftungsrechtliche
Ansprüche der Gemeinde gegen die verantwortlichen Personen bleiben
vorbehalten.

Art 1§)1 Die Versammlung beschfiesst Abgaben in Reglementsform.

2 Die Versammlung erlässt ein Reglement über die Einburgerungsge-
bohren.

3 Das Reglement muss

-den Gegenstand der Abgabe,
- die Pflichtigen und
- die Grundsätze festlegen, wie die einzelnen Abgaben bemessen wer-

den.

Art 2fl)1 Der Burgerrat besteht mit seinem Präsidenten aus 3 fVlitglie-
dem.

2 Der Burgerrat darf beschliessen, wenn die Mehrheit der Mitglieder an-
wesend ist,

3 Der Burgerrat ist die Aufsichtsbehörde für die Archivregelung
(Anhang IV).

Art 21 1 Dem Burgerrat stehen alle Befugnisse zu, die nicht durch Vor-
Schriften der Burgergemeinde, des Kantons oder des Bundes einem an-
deren Organ zugewiesen sind.

2 Er beschliesst gebundene Ausgaben abschliessend.

3 Der Beschluss über einen gebundenen Verpflichtungskredit ist zu pub-
lizieren, wenn er die ordentliche Kreditzuständigkeit des Burgerrats für
neue Ausgaben übersteigt.

4 Der Burgerrat verfügt über einen freien Ratskredit von CHF 5000.00 im
Jahr. Er stellt diesen Ratskredit in das Budget ein.

s Der Burgerrat bietet das Gemeinwerk auf.

Ad:. 22 Der Burgerrat weist jedem iVJitgiied ein Ressort zu.
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Unterschriftsberechti"
gung

Anweisungsbefugnis

Sitzung

Einberufung

Arfc I31 Die Burgergemeinde verpflichtet sich durch Kol!eS<tivunterschrift
des Präsidenten und eines Burgerrates.

2 ist der Präsident verhindert, unterschreibt ein Burgerratsmitglied.

3 Bei Finanzgeschäften, wie Abgabe- oder Gebührenverfügungen, Bar-
geldbezügen, Darlehen oder Finanzanlagen, verpflichtet sich die Bur-
gergemeinde durch Kollektivunterschrift des Präsidenten und eines Bur-
gerrates. Ist der Präsident verhindert, unterschreibt ein Burgerratsmit-
glied an seiner Steile.

4 Die Versammlung regelt die Unterschriftsbereehtigung der ständigen
Kommissionen in Anhang l dieses Regiements. Das zuständige Organ
regelt die Unterschriftsberechtigung nichtständiger Kommissionen im
entsprechenden Einsetzungsbeschfuss.

Art. 141 Der Rnanzverwalter darf eine Rechnung bezahlen, wenn

der Rechnungsbetrag unter CHF 500.00 liegt (Unterschrift eines Bur-
gerrates erfolgt bei den Sitzungen, siehe Kompetenzen im Pflichten-
heft Finanzverwalter)

-die Rechnung ab CHF 500.00 ein Visum (als richtig bescheinigt) eines
Burgerrates hat.

2 Fehlt eine zuständige Kommission, weist das zuständige Burgerrats-
mitglied zur Zahlung an.

Art. 2S>1 Der Präsident lädt die IVIitglieder zur Sitzung ein.

2 2 Mitglieder können eine ausserordentliche Sitzung verlangen. Die Sit-
zung muss innert fünf Tagen stattfinden.

Ar£. 2® 1 Der Präsident teilt Ort, Zeit und Traktanden der Sitzung wenigs-
tens zwei Tage vorher schriftlich mit.

2 Ist ein Beschluss nicht aufschiebbar, darf von Abs. 1 abgewichen wer-
den.

Traktanden 17 1 Der Burgerrat darf nur tralrtandierte Geschäfte abschliessend
behandeln.

2 Er darf nicht traktandierte Geschäfte abschtiessend behandeln, wenn
alle anwesenden Mitglieder einverstanden sind.

Verfahren und Ausstand Art 28 1 Die Verfahrensvorschriften für die Versammlung gelten sinn-
gemäss.

2 Die Mitglieder sind ausstandspffichfig,

3 Jedes IVIitglied kann verlangen, dass geheim abgestimmt wird.

Protokoll Ära. 29 1 Burgerratsprotokolle sind nicht öffentlich.

2 Das Protokoll enthält die Namen der Anwesenden, die Ausstands-
pflichtigen und den Ausstandsgrund. Im Übrigen gilt Art. 69.
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3 Die Beschlüsse sind öffentlich, soweit nicht überwiegende öffentliche
oder private Interessen entgegenstehen.

Rechnungsprüfungsor- Art. 3® '' Die Reehnungsprüfung erfolgt durch eine externe Revisions-
gan

Aufsichtsstelle Daten-
schütz

Allgemeines

Aufeählung

stelle.

2 Das Gemeindegesetz, die Gemeindeverordnung und die Direktions-
Verordnung über den Finanzhaushalt umschreiben die Wählbarkeitsvo-
raussetzungen und die Aufgaben.

Art. 31 1 Das Rechnungsprüfungsorgan ist Aufslchtssteile für Daten-
schütz gemäss Art. 33 des Datenschutzgesetzes.

2 Einmal jährlich erstattet sie der Versammlung Bericht.

lioraesini

1 Die ständigen Kommissionen sind vorberatend und stellen dem
Burgerrat Antrag. Die Stimmberechtigten können ihnen mittels Regle-
ment weitere Befugnisse einräumen. Abweichende Vorschriften des
übergeordneten Rechts bleiben vorbehalten.

2 Die ständigen Kommissionen konstituieren sich selbst.

3 Die für den Burgerrat aufgestellten Vorschriften gelten sinngemäss.

Art. 33 Die Versammlung zählt in Anhang l die ständigen Kommissionen
auf und regelt ihre Über- und Unterordnung.

Einsetzung

Beamtete Personen

Art. 341 Die Versammlung oder der Burgerrat können nichtständige
Kommissionen für Aufgaben einsetzen, die in ihren Zuständigkeitsbe-
reich fallen.

2 Der Einsefzungsbeschluss bestimmt deren Aufgaben, Zuständigkeit,
Organisation und Zusammensetzung.

351 Beamtete Personen werden auf eine Amtsdauer von vier Jah-
ren gewählt.

2 Der Burgerrat erlässt ein Pflichfenheft für den Burgerrat Forst, den Fi-
nanzverwalter und den Sekretär. Alle anderen Pflichten sind den Regle-
menten oder Anhängen zu entnehmen.

3 Die beamtete Person ist spätestens sechs Monate vor Ablauf ihrer
Amtsdauer zu benachrichtigen, wenn ihre Wiederwahf fraglich ist.

4 Das für kantonafe, öffentlich-rechtlich Angestellte anwendbare Recht
gilt sinngemäss, soweit die Burgergemeinde keine besonderen Vor-
Schriften erlässt.
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Aufeählung des beam- Art. 3<S Die Versammlung zählt in Anhang II die beamteten Personen auf
teten Personals yn^ regelt ihre Über- und Unterordnung, die Verfügungsbefugnisse so-

wie den Besoldungsrahmen.

Privatrechtlich Ange-
stellte

Stellung

Administration

Art. 37 1 Der Burgerrat schliesst mit den übrigen Angestellten einen
schriftlichen Vertrag nach Obligationenrecht ab.

2 Er regelt die Ober- und Unterordnung sowie die Besoldung im Vertrag.

Der Sekretär des Burgerrates, der Kommissionen und weiterer
Organe, bei denen er nicht Mitgtied ist, hat an deren Sitzungen beraten-
de Stimme und Antragsrecht.

Art. 39 Der Sekretär ist zuständig für
a) allgemeine Administration
b) Archiwerantwortlicher: Aktenabiage, Archiv und Aktenvernichtung
c) Protokoliführung
d) Bewirtschaftung von Vorschriften

2 Es gelten die Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Da-
tenschutzrechtes.

Disziplinarische Verant-
wortlichkeit

Vermögensrechtliche
Verantwortlichkeit

V©rfa8w©mi der
Einberufung

Traktanden

Erheblicherklären von
Anträgen

40 1 Die Organe und das Personal der Burgergemeinde unterstehen
der disziptinarischen Verantwortlichkeit.

2 Zuständigkeiten und Sanktionen richten sich nach dem Gemeinde-

Art. 41 Die vermögensrechtliche Verantwortlichkeit richtet sich nach
dem Gemeindegesetz.

Allgemeines

Art 42 Der Burgerrat gibt Ort, Zeit und Trakfanden für die Versammlung
wenigstens dreissig Tage vorher im amtlichen Anzeiger bekannt.

Art. 43 1 Die Versammlung darf nur traktandierte Geschäfte endgültig
beschliessen.

2 Unter dem Traktandum „Verschiedenes" kann eine stimmberechtigte
Person verlangen, dass der Burgerrat für die nächste Versammlung ein
Geschäft, das in die Zuständigkeit der Versammlung fällt, traktandiert.

3 Der Präsident unterbreitet diesen Antrag den Stimmberechtigten.

4 Nehmen die Stimmberechtigten den Antrag an, hat er die gleiche Wir-
kung wie eine initiative.

Ad. 441 Der Präsident leitet die Versammlung.

2 Die Versammlung entscheidet nicht geregelte Verfahrensfragen.
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Fehler

Eröffnung

Öffentlichkeit / Medien

Eintreten

Beratung

Ordnungsantrag

3 Der Präsident entscheidet Rechtsf ragen.

Art. 4S>1 Stellt eine stimm berechtigte Person Fehler fest, hat sie den
Präsidenten sofort auf diese hinzuweisen.

2 Unterlässt sie einen Hinweis, verliert sie das Besehwercterecht (Art.
49a des Gemeindegesetzes),

Abstimmungen

4® Der Präsident
- eröffnet die Versammlung,
-fragt, ob alle Anwesenden stimmberechtigt sind,

- sorgt dafür, dass Nichtstimmberechtigte gesondert sitzen,
• veranlasst die Wahl der Stimmenzähler,

- lässt die Anzahl der Stimmberechtigten feststellen und
-gibt Gelegenheit, die Reihenfolge der Traktanden zu ändern.

L 47 1 Die Versammlung ist öffentlich.

2 Die Medien dürfen über die Versammlung berichten.

3 Ober die Zulässigkeit von Bild- und Tonaufnahmen oder -übertragun-
gen entscheidet die Versammlung.

4 Jede stimmberechtigte Person kann verlangen, dass ihre Äusserungen
oder Stimmabgaben nicht aufgezeichnet werden.

48 Die Versammlung tritt ohne Beratung und Abstimmung auf jedes
Geschäft ein.

ArS. 49 1 Die Stirn m berechtigten dürfen sich zum Geschäft äussern und
Anträge stellen. Der Präsident erteilt ihnen das Wort.

2 Die Versammlung kann die Redezeit und die Zahl der Äusserungen
beschränken.

3 Der Präsident klärt nach unklaren Äusserungen ab, ob ein Antrag vor-
liegt.

Art. 501 Die Stimmberechtigten können beantragen, die Beratung zu
schliessen.

2 Der Präsident lässt über einen solchen Ordnungsantrag sofort abstim-
men.

3 Nimmt die Versammlung den Antrag an, haben einzig noch
- die Stimmberechtigfen, die sich vor dem Antrag gemeldet haben,
- die Sprecherinnen und Sprecher der vorberatenden Organe und
-wenn es um Initiativen geht, ein Sprecher der Initianten
das Wort.

Ad. 51 Der Präsident
schliesst die Beratung, wenn sich niemand mehr äussern will und
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-erläutert das AbstimmungBverFahren,

Abstimmungsverfahren Art

Gruppensieger

Form

Stichentscheid

1 Das Abstimmungsverfahren ist so festzulegen, dass der wahre
Wille der Stimmberechtigten zum Ausdruck kommt.

2 Der Präsident
- unterbricht die Versammlung, um das Abstimmungsverfahren voi-zu-

bereiten;
- erklärt Anträge für ungültig, die rechtswidrig sind oder vom Traktan-

dum nicht erfasst werden;
- lässt über einen allfäliigen Rückweisungsantrag abstimmen;
- fasst diejenigen Anträge zu Gruppen zusammen, die sich nicht gleich-

zeitig verwirklichen iassen;
- lässt für jede Gruppe den Sieger ermittein und
-stellt die bereinigte Vortage vor und fragt: „Wollt Ihr diese Vorlage an-

nehmen?"

1>3 1 Der Präsident fragt bei zwei Anträgen, die sich nicht gleichzeitig
verwirklichen lassen: „Wer ist für Antrag A?" - „Wer ist für Antrag B?"
Der Antrag, auf den mehr Stimmen entfallen, ist Gruppensieger.

2 Liegen drei oder mehr Anträge, die sich nicht gleichzeitig verwirklichen
lassen, vor, lässt der Präsident auf folgende Art abstimmen: Er stellt
gemäss Abs. 1 solange zwei Anträge einander gegenüber, bis der
Gruppensieger feststeht (Cup-System).

3 Der Sekretär schreibt die Anträge der Reihe nach auf. Die Präsidentin
oder der Präsident stellt zuerst den letzten Antrag dem zweitlefzten ge-
genüber, den Sieger dem drittletzten usw.

ArS. §41 Die Versammlung stimmt offen ab.

2 Ein Viertel der anwesenden Stimmberechtigten kann eine geheime Ab-
Stimmung verlangen.

Art. SS Der Präsident stimmt mit. Sie oder er gibt zudem den Sfichent-
scheid.

Amtsdauer Art. SB 1 Die Amtsdauer gewählter Organe beträgt vier Jahre. Sie be-
ginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember.

2 Die Ämtsdauer beginnt und endet für alle Mitglieder eines Organs zur
selben Zeit.

Amtszeitbeschränkung Art. S7 Es besteht keine Amfszeitbeschränkung

Wählbarkeit

Unvereinbarkeit / Ver-
wandtenausschluss

Art. 58 Es gilt Art. 35 des Gemeindegesetzes.

Art. SQ1 Beschäftigte dürfen dem ihnen unmittelbar übergeordneten Or~
gan nicht angehören, sofern die Entlöhnung das iViinimum der obli-
gatorischen Versicherung gemäss BVG erreicht.
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2 Verwandte und Verschwägerte In gerader Linie, voll- und halbbürtige
Geschwister, Ehepartner sowie Personen, die zusammen in eingetrage-
ner Partnerschaft oder faktischer Lebensgemeinschaft- leben, dürfen
nicht gleichzeitig dem Burgerrat angehören.

3 iVIitglieder des Burgerrats, einer Kommission oder des Burgerpersonais
dürfen der Rechnungsprüfungskommission nicht angehören.

4 Wer mit einem iViitglied des Burgerrats, einer Kommission oder des
Burgerpersonssls in gerader Linie verwandt oder verschwägert, voll- oder
haibbürtig verschwistert, verheiratet oder durch eingetragene Partner-
schaft oder faktische Lebensgemsinschaft verbunden ist, darf nicht
gleichzeitig der Rechnungsprüfungskommission angehören.

Ausscheidungsregetn Ast. <B© '' Besteht zwischen gleichzeitig Gewählten ein Ausschlussgrund
gemäss Art. 59 Abs. 2 oder 4, gilt mangeis freiwilligem Verzicht diejeni-
ge Person als gewählt, die am meisten Stimmen erhalten hat. Der Prä-
sident zieht bei Stimmengleichheit das Los.

2 Besteht zwischen einer neu gewählten und einer bereits im Amt ste-
henden Person ein Ausschlussgrund, ist die neue Wahl ungültig, wenn

Wahlverfahren

Ungültiger Wahlgang

Ungültige Zettel

Ungültige Namen

die bereits im Amt stehende Person nicht freiwillig zurücktritt.

Art. i§1
a) Der Präsident lädt die Stimmberechtigten ein, Wahlvorschläge zu

machen.

b) Der Präsident lässt die Vorschläge gut sichtbar darstellen.
c) Liegen nicht mehr Vorschläge vor, als Sitze zu besetzen sind, erklärt

der Präsident die Vorgeschlagenen als gewählt.
d) Liegen mehr Vorschläge vor, wählt die Versammlung geheim.
e) Die Stimmenzähler verteilen die Zettel. Sie melden die Anzahl dem

Sekretär.
f) Die Stimmberechtigten dürfen

- so viele Namen auf den Zettel schreiben, als Sitze zu besetzen
sind;
nur wählen, wer vorgeschlagen ist.

g) Die Stimmenzähler sammeln die Zettel wieder ein.
h) Die Stimmenzähler sowie der Sekretär

- prüfen, ob sie nicht mehr Zettel haben, als verteilt worden sind,
- scheiden ungültige Zettel von den gültigen und
- ermitteln das Ergebnis.

Art. ©2 Der Präsident lässt den Wahlgang wiederholen, wenn die Zahl
der eingesammelten Zettel die der ausgeteilten übersteigt.

Art 63 Ein Zettel ist ungültig, wenn er nur Namen von nicht Vorgeschla-
genen enthält.

Art. (§41 Ein Name ist ungültig, wenn er
- nicht eindeutig einem Vorschlag zugeordnet werden kann,
- mehr als einmal auf einem Zettel steht oder
- überzählig ist, weil der Zettel mehr Namen enthält, als Sitze zu verge-

ben sind.

-12-



Organisationsreglement (OgR) für die Burgergemelnde Höchstetten

Ermittlung

Zweiter Wahlgang

IVlinderheitenschutz

Los

2 Die Stimmenzähler sowie der Sekretär streichen zuerst die letzten
Namen, bei mehreren Namen nur die Wiederholung.

Art. BSi1 Die eingelangten gültigen Stimmen werden zusammengezählt
und durch die doppeSt® Zahl der zu besetzenden Sitze geteilt; die
nächsthöhere ganze Zahl ist das absolute IVtehr. Für die Berechnung
des Mehrs fallen die ieeren Zettel ausser Betracht.

2 Wer das absolute IVtehr erreicht, ist gewähit Erreichen zu viele Vorge-
schiagene das absolute Mehr, sind diejenigen gewähit, die am meisten
Stimmen haben.

3 Ist nur ein Sitz zu und bewerben sich dafür zwei gültig Vor-
geschlagene, ist gewählt, wer mehr Stimmen erzielt. Bei Stimmen-
gieichheit gilt Art. 68.

Art. ©S 1 Haben Em ersten Wahfgang zu wenig Personen das absolute
Mehr erreicht, ordnet der Präsident einen zweiten Wahtgang an.

2 Im zweiten Wahigang bleiben höchstens doppelt so viele Vorgeschla-
gene, als Sitze zu besetzen sind. Massgebend ist die Stimmenzahl des
ersten Wahlgangs.

3 Gewählt sind diejenigen mit den höchsten Stimmenzahlen.

Art. 57 Die Bestimmungen des Gemeindegesetzes über die Vertretung
der Minderheiten bleiben vorbehalten.

Art. ®§ Der Präsident zieht bei Stimmengleichheit das Los.

Protokoll

Genehmigung

19 Das Protokoll enthält
- Ort und Datum der Versammlung,
- Name des Präsidenten und des Sekretärs,

Zahl der anwesenden Stimmberechtigten,
Reihenfolge der Traktanden,

-Anträge,

angewandte Abstimmungs- und Wahiverfahren,
- Beschlüsse und Wahtergebnisse,
- Rügen nach Art. 49a des Gemeindegesetzes,
-Zusammenfassung der Beratung und
- Unterschrift.

Art 7© 1 Der Sekretär legt das Protokoll bei der nächsten Versammlung
vor.

2 Während der Behandlung Traktandum Protokoll können nötige Anpas-
sungen mit Zustimmung der Versammlung vorgenommen werden.

3 Die Burgergemeindeversammlung entscheidet über die Anpassungen
und genehmigt das Protokoll.

4 Das Protokoll ist öffentlich.

-13-
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Übergangs- und Schlussbestimmungen
Anhänge Art. 71 Die Versammlung erlässt die Anhänge l bis V und das interne

Handbuch Forst im gleichen Verfahren wie dieses Reglement.

Inkrafttreten Art. 73 1 Dieses Reglement tritt unter Vorbehalt der Genehmigung durch
das Amt für Gemeinden und Raumordnung auf den 01.01.2019 in Kraft.

2 Es hebt das Organisationsreglement vom 05.12.2003 sowie das Be-
soldungsregulativ vom 02.05.1987 auf.

Die Versammlung vom 20.11.2018 nahm dieses Reglement an.

Der Präsident: Der Sekre'

W

GENEHMIGT durch das Amt für
Gemeinden und Raumordnung

am: 17.Jan.2019

^. ,t,\

Auflagezeugnis
Der Sekretär hat dieses Reglement vom 18.10. bis20.11.2018 (30 Tage vor der beschlussfas-
senden Versammlung) bei der .Sekretärin öffentlich aufgelegt. Die Auflage wurde im amtlichen
Anzeiger Nr.4-2..... vom lS-lO.,l8bekannt gegeben.

Ort, Datum Der Sekretär

-ttöcliskfe^ 1.X
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mt@t®

Aufgaben
Pflichtenheft

Wahlorgan:

Übergeordnete Stelle:

Besoldung:

Unterschrift:

Beratung des Burgerrates
Korrespondenz für Versammlung und Burgerrat
Führung des Stimmregisters
Allgemeine Administration
Archivverantwortljcher: Aktenablage, Archiv und Ak-
tenvernichfung
Protokollführung
Bewirtschaftung von Vorschriften

Burgergemeindeversammlung

Burgerrat

Sekretär CHF 350.00- 450.00 pro Jahr
Die genaue Entschädigung wir vom Burgerrat festgs-

Kollektivunterschrift

Aufgaben
Pflichtenheft

Finanzielle Befugnisse:

Wahlorgan:

Übergeordnete Stefle:

Besoldung:

Unterschrift:

Führung des Kassenbuches

Verwendung verfügbarer Budgetskredites in seinem
Zuständigkeitsbereich bis CHF 500.00 im Einzelfall,
siehe Artikel 24 OrG

Burgergemeindeversammlung

Burgerrat

Finanzverwafter CHF 350.00- 450.00 pro Jahr
Die genaue Entschädigung wir vom Burgerrat festge-
legt.

Kollektivunterschrift
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Anteoig 181: Eßite©lh®©]§gvin!g®6iig SäteypDsgQBdeir, Bpd

Präsident CHF 165.25
Kassier / Finanzverwalter siehe Anhang il Besoidung

Diese werden im Stundenlohn gemäss Gemeindeansatz entschädigt CHF 27.00/Std
Die Entschädigung wird nur ausbezahlt, wenn der Burgerrat einen entsprechen-
den Auftrag herauagegeben hat.

Tag- und Sitzungsg©!äer
Mitglieder des Burgerrates, der ständigen Kommissionen sowie AngestelEte und
beamtete Personen

a) Ganztagessitzung oder Schulungen (ab 5 Stunden) CHF 180.00
b) Halbtagessitzungen oder Schulungen (min. 3 Stunden CHF 90.00
c) Burgerratssitzungen CHF 10.00
d) Private Infrastruktur wie Tetefonate, Computer, Papier usw.
Sekretär / Finanzverwalter: Pauschal pro Jahr CHF 250.00
e) Reisespesen für Bahnreisen Bahnbiilette 2. Klasse
oder für Autofahrten CHFO-65/km
Für Fahrten innerhalb des Gemeindeverbandgebiets Koppigen werden keine
Reisespesen ausbezahlt,

g) Verpffegungsspesen
Müssen IVIahlzeiten auf eigene Kosten ausserhalb der Wohngemeinde einge-
nommen werden, gelangen folgende Entschädigungen zur Anwendung
Mittagessen inkl. Getränke CHF 20.00
Abendessen inkl. Getränke CHF 20.00

Für die Änderung der Entschädigungen, Spesen etc. ist die Burgergemeindeversammlung zu-
ständig.
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ÄBiBigimig IVs Arehäw@g|@8ymig

Das Archiv befindet sich im Schrank 1. Stock in den Räumlichkeiten der Einwohnergemeinde
Höchstetten. Der Schlüssel befindet sich in der Obhut derAngesteilten der Einwohnergemeinde.

Aktenführungsprozess für die Burgergemeinde Höchstetten

Sekretär: Bearbeitende und aktenführende Stelle: Dokumentenmanagement

Posteingang
Erstellen von Unterlagen
Aufbewahrungsfrist nach ArchDV Gemeinden
Dossierbildung
Dossiereröffnung: Mappe für Dokumente, jüngstes Papier immer zuoberst.
Dossierführung: Pflegen, überprüfen
Weitergabe: abgeschlossenes Dossiers b©reini@en,
Übergabe an Archivverantwortiichen

Archiwerantwortlicher

Übernahme / Sichtung / Beschriffung falte Abläge in Archiv (ArchDV Gemeinde)
Findmittel
Bewertung, wo Abläge
Ausleihe nur nach schriftlicher Voranfrage
Aktenvernichtung nach abgelaufener Aufbewahrungsfrist gemäss unten aufgeführten
Grundlagen
Erstellung eines Vernichtungsprotokolls

Archiwerantwortlicher Sekretär / Sekretärin
Kontrolle erfolgt durch den Burgerrat

Als Grundlagen dienen die Gesetze vom 31. März 2009 über die Archivierung (ArchG); BSG
108.1., die Verordnung vom 4. November 2009 über die Archivierung (ArchV); BSG 108.111 und
die Archiv DV Gemeinden.
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Amlhsima V Bdteirai®^ IH!®mi®llIQ)y©ti] F@ir@t
Allgemeines
Mit inkrafttreten des KWaG per 1. Januar 1998 wurden die auf bisheriger Forstgesetzgebung er-
iassenen Waldreglemente öffentlicher Watdeigentümer aufgehoben.

Vorbehalten bleiben dabei die Bestimmungen der Waldgesetzgebung, insbeaondere das Kanto-
nale Waldgesetz (KWaG) vom 5. Mai 1997 und die Kantonate Waldverordnung (KWaV) vom 29.
Oktober 1997.

Organisation wie Stimmberechtigte, Rechte und Befugnisse sind im OgR und im NutzungsregSe-
ment geregelt und werden im Handbuch Forst nicht mehr aufgeführt.

Begriff

Zweck

Forstrevier

Waldbesitz

Holzzeichnung

Hauungs- und Kultur-
Vorschlag: Nachweis

Holzsortiment

Erschliessung

Die Forstkommission bestehend aus Burgerrat Forst ist ein Bestandteil
der bürgerlichen Gemeindeverwaltung und ist für den Burgerwald zu-

Das Handbuch Forst regelt die Ablaufe und nötigen Arbeiten und dient
als Pflichtenheft für Burgerrat Forst.

Die Burgergemeinde ist im Forstrevier 606 (Wynigen) und der Waldab-
teilung Mittelland zugeteilt.

Die Burgergemeinde besitzt Wald im Hubel ca. 3.8 ha und ca. 12.4 im
Erlewald, davon sind 2.6 ha Totholzinsel.

Für die Holzanzeichnung ist der zuständige Revierförster verantwortlich.
Bei der Hofzanzeichnung sind der Revierförster, Burgerrat Forst und
wenn möglich der Hölzer dabei.
Die Holzanzeichnung erfolgt vor der Herbstsitzung des Burgerrates.

Bei der Herbstsitzung des Burgerrates unterbreitet der Burgerrat Forst
im Einvernehmen mit dem zuständigen Revierförster dem Burgerrat ei-
nen Hauungs- und Kulturvorschlag für das künftige Wirtschaftsjahr. Der
Vorschlag beeinflusst das Budget der Erfolgsrechnung des darauffol-
genden Jahres.
An der Frühlingssifzung des Burgerrates stellt der Burgerrat Forst eine
kleine Übersicht der Ergebnisse des Holzschlages vor.
Sobald der Hackholzhaufen für den Wärmeverbund Höchstetten bereit
ist, muss dieser schriftlich mit ungefährer Meng® der zuständigen Per-
son des Wärmeverbundes mitgeteilt werden. Ebenfalls muss im Schrei-
ben auf die Schonung des Waldes und Wege hingewiesen werden.

Alles Holz ist nach den gültigen schweizerischen Holzhandelsgebräu-
chen zu rüsten, zu sortieren und zu messen. Zur Schonung des Waldes
ist das gerüstete Holz an Waldwegen oder an geeigneten Plätzen zu la-
gem.

Für die Lagerung von Hackholz ist ein Platz zu wählen, bei dem genü-
gend Platz für den Hacker und die Abführer ist.
Der Burgerrat Forst entscheidet, wo das Holz am besten gelagert wer-
den kann.

Um eine rationelle Holzabfuhr zu ermöglichen sind die notwendigen
Transportanlagen zu erstellen und zu unterhalten.
Für den Bau neuer Waldwege ist durch den zuständigen Oberförster
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Wegunterhalt
bzw. Revierförster vorgängig ©in genereller Wegbauplan auszuarbeiten.
Die Kontrolle der Waldwege obliegt dem Burgerrat Forst. Falls Unter-
halfsarbeiten nötig werden, muss Burgerrat Forst Rücksprache mit dem
Burgerrat nehmen und die nötigen Kosten bekannt geben. Anhand der
Zahlen in der Buchhaltung wird entschieden, wann der Wegunterhalt
durchgeführt wird.

Forstschutz und Forstpolizei
Schutz und Erhaltung Siehe KWaG und KWaV.
des Waldes

Abfuhr

Nebennutzung

Leseholz

Holzdiebstähle

Totholzinsel: Benötigt
immer Zustimmung des
Revierförsters oder der
Waldabteilung

Abfuhrtermine werden mögiichst dann gemacht, wenn am wenigsten
Schaden zu erwarten ist.

Zum Bezug von Nebennutzungen wie Forstpflanzen u§w. bedarf es ei-
ner schriftlichen Erlaubnis des Burgerrates.

Das SammeEn von Leseholz ist grundsätzlich an allen Werktagen gestat-
tet.

In Holzschiägen ist das Sammeln von Leseholz bis zur Beendigung der
Arbeiten verboten. Zuwidsrhandiungen gegen diese Bestimmungen
werden mit einer Susse gernäss nebst Schadenersate bestraft. Der
Burgerrat kann Fehlbaren das Holzsammetn auf gestimmt Zeit verbie-
ten.

Holzdiebstähle werden unverzüglich zur Anzeige gebracht. Der Burger-
rat Forst leitet die Anzeige dem Strafrichter weiter.

Bei der Totholzinsel obliegt ein strenges Bewirtschaftungs- und Pflege-
verbot. Es ist in der Totholzinsel verboten, Holz ohne Rücksprache des
Revierförsters zu fällen oder zu sammeln. Aus Sicherheitsgründen kann
der Förster die Bäume anzeichnen, welche die Sicherheit gefährden. Die
Bäume müssen nach dem Fällen liegen gelassen werden.
Der Vertrag gilt seit 01.03.2010 und dauert 25 Jahre (01.03.2035).
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Plan1:5'000

Plan vom 15. Juli 2009

Nutzungen der Bürger
Aufnahme von Nut- Über die Aufnahme von Nutzungsberechtigten sowie Abgabe von Los-
zungsberechtigten, Ab- holz gelten die Vorschriften des Organisations- und Nufzungsreglemen-
gäbe von Loshofz ^gg

Buchführung und Kassawesen
Forstrechnung

Gelderträge

Bussen

Inkrafttreten

Revision Handbuch

Der Finanzverwalter bzw. die Finanzverwaltsrin weist Aufwand und Er-
trag in der Erfolgsrechnung entsprechend aus.

Die aus Holzverkäufen in die Forstkasse fliessenden Gelder werden
verwendet:
a) zur Bestreitung der Kosten des Holzschlages.
b) Spezialfinanziemngsfoncte
c) bei Ertragsüberschuss zur Ausrichtung von Bargeld anstelle von Los-
holz
d) der verbleibende Rest kann der allgemeinen Verwaltung überwiesen
werden.

Widerhandlungen gegen die Vorschriften dieses Handbuches und ge-
stützt darauf erlassene Verfügungen werden mit Bussen bis Fr. 1'000.00
bestraft, sofern nicht eidgenössische oder kantonale Strafbestimmungen
oder Disziplinarvorschriften zu Anwendung kommen.

Das vorstehende Forst Handbuch tritt nach Genehmigung des vorange-
henden OrG in Kraft.

Eine Revision dieses Forst Handbuches kann jederzeit von der Burger-
gemeindeversammlung beschlossen werden.
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Burgergemeindeversammlung

Rechnungspröfunggorgan

Jahresrechnungskontrolle, Datenschutz

Burgerrat

Finanzverwalter

Sekretär

Archiwerantwortlicher

Gemeinwerker

Förster/Försterin

Waldarbeiter/
Waldarbeiterin
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